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Tierseuchenallgemeinverfügung über die Anordnung von 
Maßnahmen zum Schutz gegen die aviäre Influenza 

 
Auf der Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Ein- oder Verschleppung des 
Geflügelpesterregers durch Wildvögel in Hausgeflügelbestände gemäß § 13 der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) wird der gesamte Landkreis Elbe- Elster als 
Risikogebiet eingestuft, sowie die nachfolgenden Maßnahmen bekannt gegeben und bis zum 
27.11.2025 verfügt: 

 
A) Alle Geflügelhalter im Landkreis Elbe-Elster haben ihr Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, 

Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse)  

• in geschlossenen Ställen  

• oder unter einer Schutzvorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben dichten 
Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenbegrenzung bestehen muss, zu halten.  

 
B) Alle Geflügelhalter im Landkreis Elbe-Elster, die der Anzeigepflicht ihrer Geflügelhaltung noch 

nicht nachgekommen sind, werden aufgefordert, dies unverzüglich bei der zuständigen Behörde 
(hier: Landkreis Elbe-Elster, Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und 
Landwirtschaft, Nordpromenade 4a, 04916 Herzberg, Telefon 03535 46 2681) nachzuholen. 
 

C) Alle Geflügelhalter im Landkreis Elbe-Elster haben sicherzustellen, dass 

• Geflügel nur an Stellen gefüttert wird, die für wildlebende Vögel nicht zugänglich sind, 

• Geflügel nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt wird  

• Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, 
für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 

  
D) Abgabe im Reisegewerbe (Geflügelhändler): Geflügel darf außerhalb einer gewerblichen 

Niederlassung oder, ohne eine solche Niederlassung zu haben, gewerbsmäßig nur abgegeben 
werden, wenn  

• das Geflügel längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich untersucht worden ist 
und im Falle von Enten und Gänsen virologisch mittels kombinierten Rachen- und 
Kloakentupfer mit negativem Ergebnis auf das hochpathogene oder geringpathogene 
aviäre Influenzavirus untersucht worden sind.   

• es sind mindestens 60 Tiere des Bestandes zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen. 
Bei Beständen mit weniger als 60 Tieren, ist der Gesamtbestand virologisch zu 
untersuchen. 
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• Derjenige, der das Geflügel abgibt, hat eine tierärztliche Bescheinigung über das Ergebnis 
der Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist 
beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung 
ausgestellt worden ist.  

 
E) Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel sind im Landkreis Elbe-

Elster für 30 Kalender Tage nach in Kraft treten der Allgemeinverfügung untersagt. 
 

F) Sofortige Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung der Punkte A) bis E) dieser Tierseuchenallgemeinverfügung wird 
angeordnet, sofern die sofortige Vollziehung nicht bereits gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. V. m. § 37 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) kraft Gesetzes 
gilt. Das bedeutet, dass die in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen auch dann 
befolgt werden müssen, wenn Widerspruch eingelegt oder Klage erhoben wird.  
 

G) Inkraftreten 
Diese Tierseuchenallgemeinverfügung wird im Amtsblatt des Landkreises Elbe-Elster amtlich 
bekanntgegeben und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 
Begründung: 
 
Bei der aviären Influenza, auch Geflügelpest genannt, handelt es sich um eine ansteckende und 
anzeigepflichtige Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die ihr natürliches Reservoir 
in wilden Wasservögeln hat. Diese Viren treten in zwei Varianten (gering- oder hochpathogen) und 
verschiedenen Subtypen auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) können spontan zu einer 
hochpathogenen Form (HPAIV) mutieren. Diese kann schnell epidemische Ausmaße annehmen und 
damit hohe Leiden und Schäden bei den Tieren sowie hohe Tierverluste und große wirtschaftliche 
Schäden zur Folge haben.  
 
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot, Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und 
Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpicken von 
virushaltigem Material an. Auch Eier von infizierten Tieren können virushaltig sein. 
 
Nach einer Risikoeinschätzung des Friedrich Loeffler Instituts (FLI) vom 20.10.2025 wird das Risiko 
einer Ausbreitung von HPAIV H5 bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf gehaltene Vögel in 
Deutschland als hoch eingestuft. 
 
Im Wildvogelbereich erfolgen derzeit in Deutschland gehäufte Nachweise und ungewöhnlich hohe 
Infektionsraten sind aktuell bei Kranichen zu beobachten, über deren Herbstzug es zur weiteren 
Verbreitung des Virus kommen kann. Diese besonders große Vogelart sorgt derzeit dafür, dass 
massenhaft Virus in der Umwelt ausgeschieden wird und die Gefahr für den Eintrag in die 
Nutzgeflügelbestände deutlich höher ist als in den vergangenen Jahren. Die Meldungen über infizierte 
Wildvögel weisen darauf hin, dass sich das Virus überregional ausbreitet und es jederzeit zu weiteren 
Fällen in der Wildvogelpopulation kommen kann, die das Risiko der Einschleppung in 
Hausgeflügelbestände erhöhen. 
 
Gestützt auf die Risikoeinschätzung des FLI vom 20.10.2025 sollten direkte oder indirekte 
Kontaktmöglichkeiten zwischen Geflügel und wildlebenden Vögeln oder natürlichen Gewässern 
vollständig vermieden werden, um eine Einschleppung zu verhindern. Geflügel- oder 
Vogelausstellungen bzw. die Abgabe von Lebendgeflügel (im Reisegewerbe), auch im überregionalen 
Verkehr, sollten unterbunden oder wirksam überwacht werden. Ein Zusammenbringen von (Rasse-) 
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Geflügel unterschiedlicher Herkünfte und eine Haltung über mehrere Tage am Ausstellungsort sollte 
unbedingt vermieden werden. 
 
Für Betriebe, die aus erwerbswirtschaftlichen Gründen Geflügel halten, sind Ausbrüche im eigenen 
Bestand sowie auch in unmittelbarer Nähe existenzbedrohend. 
Rechtliche Würdigung 
 
Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 und 2 TierGesG ist die zuständige Behörde vor Ort (hier: AVLL) für die 
Durchführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften sowie der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder 
der Europäischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes zuständig, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. In diesem Rahmen überwacht die zuständige Behörde die Einhaltung der 
vorstehend genannten Vorschriften sowie der auf Grund dieser Vorschriften ergangenen vollziehbaren 
Anordnungen.  
 
Der Landkreis Elbe-Elster ist örtlich und sachlich zuständig. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 4 
Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG). Das AVLL trifft die notwendigen 
Anordnungen und Maßnahmen, die zur Feststellung oder zur Ausräumung eines hinreichenden 
Verdachtes, eines Verstoßes oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung künftiger 
Verstöße erforderlich sind.  
 
Die Bekämpfung von HPAIV ist in der Verordnung (EU) 2016/429 und Verordnung (EU) 2020/687 
geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A 
nach Art. 5 Abs. 1 Buchst a) sublit. iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) Verordnung (EU) 2016/429 
i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. Anhang der Verordnung (EU) 2018/1882.  
 
Der Regelungsgehalt des Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit, zusätzlich zu Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale 
Maßnahmen festzulegen, sofern sie dem europäischem Recht genügen und zur Bekämpfung der 
Ausbreitung der Seuche erforderlich und angemessen sind. Somit gilt die nationale Geflügelpest-
Verordnung in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht 
stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen sind.  
 
Die angeordneten Maßnahmen wurden unter Berücksichtigung des gesetzlich eingeräumten 
Ermessens sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften 
getroffen. Die getroffenen Maßnahmen sind erforderlich. Ein milderes Mittel zur Erreichung des Zieles,  
die Verbreitung des Virus zu verhindern, ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, die 
Tierseuche frühzeitig zu erkennen und für den Fall des Auftretens der Verbreitung entgegenzuwirken.  
 
Die angeordneten Maßnahmen sind angemessen und führen nicht zum persönlichen Nachteil, der 
erkennbar außer Verhältnis zum eingangs erläuterten Ziels steht. Individuelle Interessen des von dieser 
Tierseuchenallgemeinverfügung betroffenen Personenkreises haben angesichts der Seuchenlage 
ausnahmsweise hinter dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Seuchenbekämpfung 
zurückzutreten.  
 
 
zu A) 
Aufstallung 
Die Anordnung zur Aufstallung erfolgt auf Grundlage des Artikels 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 
Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung und einer 
Risikobewertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. 
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Gemäß Artikel 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 
ergreift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens von u. a. hoch pathogener aviärer 
Influenza (Geflügelpest) bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenpräventions- und -
bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu 
verhindern.  
 
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 die 
Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen Arten anzuordnen, wenn 
dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit eine 
Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird.  
 
Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des. Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel gemäß § 13 Abs. 1 S. 
1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) anzusehen. § 13 Abs. 
1. S. 1 Geflügelpest-Verordnung konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme 
„Isolierung“ mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu verhindern.  
 
Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Geflügelpestverordnung ist die 
Durchführung einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das sonstige 
Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder Ausbruch auf 
Geflügelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, sowie weitere Tatsachen zur Abschätzung der 
Gefährdungslage berücksichtigt werden. 
 
zu B)  
Anzeigepflicht einer Geflügelhaltung 
Gemäß Artikel 84 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 2 Geflügelpest-Verordnung hat, wer Geflügel 
halten will, der zuständigen Behörde zusätzlich zu den Angaben nach § 26 Abs. 1 S. 1 der 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) mitzuteilen, ob er das Geflügel in Ställen oder im Freien hält. Der 
§ 26 Abs. 1 S. 2 ViehVerkV gilt entsprechend.  
Nach § 26 Abs. 1 ViehVerkV hat, wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, 
Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, dies der zuständigen Behörde oder einer von dieser 
beauftragten Stelle, vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der 
Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere und ihres Standortes, bezogen auf 
die jeweilige Tierart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. 
 
zu C)  
Präventionsmaßnahmen in der Haltung von Geflügel 
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung hat, wer Geflügel 
hält sicherzustellen, dass 1. die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht 
zugänglich sind, 2. die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt 
werden und 3. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen 
kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 
 
zu D)  
Abgabe im Reisegewerbe (Geflügelhändler) 
Gemäß Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a Geflügelpest-
Verordnung kann die zuständige Behörde die Verbringung von gehaltenen Tieren, soweit dies aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist, beschränken. Weiterhin kann die zuständige 
Behörde anordnen, dass Geflügel außerhalb einer gewerblichen Niederlassung oder, ohne eine solche 
Niederlassung zu haben, gewerbsmäßig nur abgegeben werden darf, soweit das Geflügel längstens 
vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich und im Fall von Enten und Gänsen, virologisch mit 
negativem Ergebnis auf das Geflügelpest-Virus untersucht worden ist. Derjenige, der das Geflügel 
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abgibt, hat eine tierärztliche Bescheinigung über das Ergebnis der Untersuchung mitzuführen. Die 
Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist 
mindestens ein Jahr aufzubewahren. 
 
Der Handel im Reisegewerbe birgt ein erhöhtes seuchenhygienisches Risiko für die überregionale 
Verschleppung der HPAI. Das Eintragsrisiko durch die Abgabe von Lebendgeflügel im Reisegewerbe 
oder auf Geflügelausstellungen innerhalb Deutschlands und Europas wird vom FLI als hoch 
eingeschätzt. Daher ist die Abgabe von Lebendgeflügel (im Reisegewerbe), auch im überregionalen 
Verkehr, zu unterbinden oder wirksam zu überwachen. 
 
Um die tiergesundheitlichen Folgen einer Infektion mit dem HPAI-Virus und die daraus resultierenden 
Folgen für weitere Bestände zu verhindern, ist die Bekämpfung und Eindämmung eines HPAI-
Seuchengeschehens erforderlich, die die Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe nur unter den 
vorgenannten Bedingungen zulassen. 
 
Die angeordneten Pflichten dienen der Vermeidung (Minimierung) der Verschleppung des 
Geflügelpest-Virus insbesondere durch den Handel mit Geflügel im Reisegewerbe. Zur Verfolgung 
dieses Zwecks ist die Untersuchungspflicht vor Abgabe solcher Tiere eine geeignete Maßnahme, um 
eine Verschleppung der HPAI und das Übertragungsrisiko weitest möglich auszuschließen. Mildere, 
gleich wirksame Mittel als die angeordnete Maßnahme sind nicht ersichtlich. 
 
zu E) 
Verbot der Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen mit Geflügel 
Das Verbot von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art basiert 
auf § 4 Abs. 2 Viehverkehrsverordnung. Hiernach kann das zuständige Veterinäramt Märkte, 
Ausstallungen und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel untersagen, wenn Belange der 
Tierseuchenbekämpfung dies erfordern. Die Maßnahme ist geeignet, erforderlich und angemessen um 
dem oben geschilderten Tierseuchenrisiko gerecht zu werden und um Ansteckungen von Geflügel mit 
dem Geflügelpesterreger auf Veranstaltungen zu vermeiden. 
 
Zu F).  
Sofortige Vollziehung  
Gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung im besonderen öffentlichen 
Interesse angeordnet werden.  
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung.  
 
Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der aviären 
Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen 
erheblich wäre sowie dadurch den empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und 
Schäden zugefügt würden. Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, dass die zur wirksamen 
Seuchenprävention erforderlichen Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug durchgeführt werden können. 
Diesem besonderen öffentlichen Interesse stehen keine vorrangigen oder gleichwertigen Interessen 
der einzelnen Tierhalter gegenüber, die es rechtfertigen könnten, die Wirksamkeit der 
Allgemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtbaren Entscheidung im 
Rahmen eines möglichen Gerichtsverfahrens hinauszuschieben. Die notwendigen Maßnahmen 
müssen schnellstmöglich wirksam und durchsetzbar werden. Bei einer zeitlichen Verzögerung durch 
mögliche Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung würde die Gefahr der nicht rechtzeitigen 
Erkennung und/oder Verbreitung der Geflügelpest die Aus- bzw. Verbreitung begünstigt.  
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger 
Geflügelhalter bzw. Veranstalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen 
eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt. 
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Hinweis: 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz i. V. m. § 64 Nr. 14b Geflügelpestverordnung handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung 
zuwiderhandelt. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 € geahndet werden. 
 
zu G) Inkraftreten 
Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) i. V. m. § 41 Abs. 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Danach gilt eine Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG kann in der 
Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung 
folgende Tag, bestimmt werden. Von dieser Ermächtigung wurde in Buchstabe G dieser 
Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da die angeordneten tierseuchenrechtlichen Maßnahmen 
keinen Aufschub dulden. 
 
Bei der Bekanntgabe durch ortsübliche Bekanntmachung ist zu berücksichtigen, dass vorliegend der 
Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht 
mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. Von einer Anhörung wurde daher 
auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Str. 2, 
04916 Herzberg (Elster), einzulegen.  
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes zu 
versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter http://www.lkee.de/Quickmenu/Impressum 
aufgeführt sind. 
 
Hinweis:  
Ein gegen diese Allgemeinverfügung eingelegter Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruches kann bei der vorbezeichneten 
Behörde oder beim Verwaltungsgericht Cottbus, Vom-Stein-Str. 27, 03050 Cottbus beantragt werden. 
 
Gesetzliche Grundlagen: 

- Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu 
Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) ABl. L 84 vom 31.3.2016, pp. 1–208  

- Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen ABl. L 174 
vom 3.6.2020, pp. 64–139  

- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die 
Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf 
Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die 
ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen  
C/2018/7920ABl. L 308 vom 4.12.2018, pp. 21–29  

http://www.lkee.de/Quickmenu/Impressum
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- Gesetz zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - TierGesG), 
in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBI. I S. 1938), zuletzt geändert am 21. Dezember 
2022 (BGBI. I S. 2852), in der geltenden Fassung, 

- Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17.12.2001 (GVBI. I/02 Nr. 2 S.14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Januar 2016 (GVBI. I/16 Nr. 5) 

- Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung – ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1170) 

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), zuletzt geändert am 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2664), 
in der geltenden Fassung,  

- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 7. Juli 2009 
(GVBl.I/09, [Nr. 12], S.262, 264) zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 
8], S.4) 

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert am 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236), in der geltenden Fassung 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S.686), zuletzt geändert am 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236), in der geltenden Fassung 

 
 
Herzberg, 28.10.2025 
 
Im Auftrag 
 
 
stellv. Amtstierärztin 
S. Engelmann 
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